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Bebauungsplan Nr. 94 
„Schultenrott“ 
(Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren 
gem. § 13b BauGB i. V. m. § 13a BauGB) 

Maßstab 1:500 _. Ausfertigung 

Lage des Geltungsbereiches (ohne Maßstab) 

Kartenhintergrund: Geobasis NRW 
Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 

Planung: 

Stand: 02.07.2020 
Ergänzung: 23.09.2020 

Projekt-Nr. 28635 

ÖbVI Schemmer · Wülfing · Otte
Alter Kasernenring 12  46325 Borken  Tel. 0 28 61 / 92 01-0 
www.swo-vermessung.de  info@swo-vermessung.de 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME VON FESTSETZUNGEN NACH ANDEREN GESETZLICHEN 
VORSCHRIFTEN UND DARSTELLUNGEN gem. § 9 (6) BauGB 

Gebäude vorhanden 

Flurstücksgrenze 

Gemarkungsname 

Flurbezeichnung 

Flurstücksnummer 

geplante unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen 

geplante Böschung Entwässerungsgraben/Gewässer 

aufgenommene Grabenböschung von Feldentwässerung und 
Gewässerböschung, Aufnamhme 28.04.2020 ÖbVI Schemmer, Wülfing, Otte 

Abgrenzung der Geltungsbereiche der rechtswirksamen Bebauungspläne 

B-Plan 79 Bebauungsplankürzel 

Geländehöhe in Metern (m) bezogen auf Normalhöhennull (NHN) 
Aufnahme 28.04.2020 ÖbVI Schemmer, Wülfing, Otte 
Geländehöhe in Metern (m) bezogen auf Normalhöhennull (NHN) 
aus Befliegungsdaten im 1m Raster (Laserscanning)  
örtlich stichpunktartig überpfüft 28.04.2020 ÖbVI Schemmer, Wülfing, Otte 
Kanaldeckelhöhe und Kanalsohlenhöhe in Metern (m) bezogen auf 
Normalhöhennull (NHN), 28.04.2020 ÖbVI Schemmer, Wülfing, Otte 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TF) 
(§ 9 BauGB und § 9a BauGB)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 1 bis 14 BauNVO) 
Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
1  In den allgemeinen Wohngebieten sind die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 

Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht zulässig. Ausgenommen 
sind Ladestationen für Elektro- und Hybridfahrzeuge. 

Garagen und überdachte Stellplätze (12 BauNVO) 
2  Garagen und Carports (überdachte Stellplätze) sind zwischen der Straßenbegrenzungslinie 

(öffentliche Straßenverkehrsfläche) und der straßenseitigen Baugrenze zulässig, wenn Zu- und 
Abfahrten zwischen Garagen und Carports und öffentlichen Verkehrsflächen mindestens eine 
Länge von 5,0 m einhalten. Zudem müssen Garagen und Carports mindestens einen seitlichen 
Abstand von 1,0 m zu Straßenverkehrsflächen inkl. Fuß- und Radwege einhalten. 

Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen (§ 9 (1) Nr. 13 BauGB) 
3  Versorgungsleitungen sind in unterirdischer Bauweise zu führen. 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 16 bis 21a BauNVO) 
Höhe der baulichen Anlagen (§ 18 (1) BauNVO) 
4  Höhe der baulichen Anlagen (gem. § 18 BauNVO) 

4.1 Oberer Bezugspunkt für die Berechnung der  Gebäudehöhe (GH) ist die obere Dachkante 
maßgebend. 

4.2 Unterer Bezugspunkt für die Berechnung der Höhen ist die Höhenlage des in der 
Planzeichnung eingetragenen unteren Bezugspunktes bezogen auf Normalhöhennull (NHN) 
in Metern (m) maßgebend. 

Natur- und landschaftsbezogene Festsetzungen (§ 9 (1) Nr. 20 und 25a BauGB) 
5  Minderungs-/Erhaltungsmaßnahmen 

5.1 Im WA ist außerhalb von Gebäuden nur insektenfreundliche Beleuchtung zulässig 
– siehe Hinweis Nr. 8

5.2 Lichtarme Dunkelräume sind zu erhalten – siehe Hinweis Nr. 9. 

5.3 Im in der Planzeichnung gekennzeichneten Wurzel-/Kronenbereich ist die DIN 18920 Schutz 
von Bäumen, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen zu beachten. 

6  Pflanzgebote 
6.1 Die Flächen für Vorgärten sind vollflächig zu bepflanzen. Die notwendigen Zugänge und 

Zufahrten sind zulässig. Ausnahmsweise sind Anlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BauNVO 
zulässig. 

6.2 An den zeichnerisch eingetragenen Standorten ist ein Laubbaum II. Ordnung nach der 
Pflanzempfehlung anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Der Stamm ist bei angrenzenden 
Fahrflächen vor Beschädigungen durch Anfahren zu schützen. Die Oberkante des Ballens 
darf nicht überdeckt werden. Je Baum ist eine Vegetationsfläche (Baumscheibe) von 
mindestens 8 m² vorzusehen. Eine Pflanzgrube von mindestens 12 m³ mit geeignetem 
Substrat ist vorzusehen, wenn der natürliche Boden auf der Vegetationsfläche nicht mehr 
ansteht. Ausfälle sind durch gleichartige Bäume in der nach dem Ausfall folgenden 
Pflanzperiode (15. Oktober bis 15. April, frostfrei) zu ersetzen. Die Entwicklungs- und 
Unterhaltungspflege erfolgt nach der DIN 18919. Der Schutz der Bäum ist nach der DIN 
18920 vorzunehmen. 

7  Immissionsschutzbezogene Festsetzungen (Straßenverkehr) (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)  
An den Gebäudefassaden vor Schlafräumen und Kinderzimmer, an denen der verkehrsbedingte 
Mittelungspegel nachts > 45 dB(A) beträgt, sind schallgedämmte, fensterunabhängige 
Lüftungseinrichtungen vorzusehen. 

8  Gewässerschutz (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
Im Gewässerrandstreifen ist die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit sie nicht 
standortgebunden oder wasserrechtlich erforderlich sind, unzulässig. Abweichend von Satz 1 sind 
wasserdurchlässige Einfriedungen zulässig.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 9 (4) BAUGB UND § 89 (2) BAUO NRW) 
Gestaltungsfestsetzungen 
9  Baukörpergestaltung (§ 89 (1) Nr. 1 BauO NRW) 

9.1 Bei Doppelhäusern und Hausgruppen sind Trauf- und Firsthöhe, Firstrichtung und 
Dachneigung einheitlich abzustimmen. Garagen und Nebenanlagen sind von der Regelung 
ausgenommen. 

9.2 Bei Doppelhäusern und Hausgruppen sind je Baukörper das gleiche Material und die gleiche 
Farbe zu verwenden. Garagen und Nebenanlagen sind von der Regelung ausgenommen. 

10  Dächer (§ 89 (1) Nr. 1 BauO NRW) 
Dächer von Hauptgebäude mit einer Dachneigung von > 10 ° sind mit Dachziegeln und/oder 
Betondachsteinen mit matter Oberfläche in den Farbtönen rot, rotbraun, anthrazit oder schwarz 
zulässig. Dachbegrünungen und Solaranlagen sind zulässig. 

11  Außenfassaden/-wände (§ 89 (1) Nr. 1 BauO NRW) 
Verkleidungen der Außenwandflächen sind bis auf untergeordnete Teile und Treppenhäuser mit 
Verblendsteinen im Ziegelformat rot bis rotbraun oder anthrazit zu erstellen. Hiervon sind 
Garagen, Carports und Nebenanlagen im Sinne § 14 BauNVO ausgenommen. 

12  Einfriedungen (§ 89 (1) Nr. 5 BauO NRW) 
Straßenseitige Vorgarteneinfriedigungen, Kantensteine oder Verblendsteine bzw. -mauer bis 
maximal 0,50 m Höhe, sonstige Einfriedigungen z.B. Hecken, Zäune bis maximal 1,00 m Höhe. 
Die übrigen Grundstückseinfriedigungen richten sich nach den gesetzlichen Regelungen.

5 Löschwasserversorgung 

Für das Baugebiet ist eine Löschwasserversorgung von mindestens 800 l/Min für eine Löschzeit 
von 2 Stunden sicherzustellen. 
Zur Löschwasserentnahme sind eingebaute Unterflurhydranten mit Hinweisschildern für den 
Brandschutz zu kennzeichnen. Auf das Regelwerk Arbeitsblatt W 405 „Bereitstellung von 
Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“ und die einschlägigen DIN Norm 4066 
„Hinweisschilder für die Feuerwehr“ wird hingewiesen. 

Grundsätzlich erfolgt die Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung. Die Auslegung des Trinkwasserversorgungsnetzes orientiert sich 
ausschließlich an der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung; die 
Löschwasserversorgung bleibt unberücksichtigt. 
Der Grundschutz ist für die Löschwasserversorgung gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 4053 durch die 
öffentliche Trinkwasserversorgung gewährleistet. Einschränkend wird darauf hingewiesen, dass ein 
darüber hinausgehender Objektschutz nicht geleistet werden kann, d. h. im Rahmen des 
Objektschutzes ist die Bereitstellung von Löschwasser ergänzend durch andere Maßnahmen (z. B. 
Löschwasserteiche) sicherzustellen. Die Einzelheiten werden im bauaufsichtlichen Verfahren 
geregelt. 

6 Überflutungsschutz  

Jeder Eigentümer hat sein Grundstück gegen Überflutung infolge von Starkregenereignissen zu 
schützen. Eine Überflutung kann eintreten, wenn im Gelände, auf Straßen oder Hofflächen kurzzeitig 
aufgestautes Oberflächenwasser – häufig an Geländetiefpunkten und auch bei Hanglagen – über tief 
liegende Hauseingänge, Kellerfenster oder Garageneinfahrten in die Gebäude eindringt und dort 
Schäden verursacht, ohne dass ein Mangel in der Kanalisation vorliegt. Für Grundstücke mit 
bebauten und befestigten Flächen von mehr als 800 m² ist nach DIN 1986-100 eine 
Überflutungsprüfung durchzuführen.  Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens muss mindestens 
0,30 m höher als die Erschließungsstraße (im Endausbauzustand!) liegen. Auf Anfrage werden die 
Erschließungsstraßenhöhen von der Stadt Gescher, Fachdienst 2 – Stadtentwicklung, Infrastruktur, 
Umwelt, Marktplatz 1, 48712 Gescher mitgeteilt. 
Gemäß der Abwasserbeseitigungssatzung der Gescher hat sich jeder Eigentümer wirkungsvoll und 
dauerhaft gegen schädliche Folgen von Rückstau aus dem Kanalnetz durch den Einbau von 
Rückstausicherungen zu schützen. 

7 Waldschutzabstand 
Im Wald oder in einem Abstand von weniger als einhundert Meter vom Waldrand ist außerhalb 
einer von der Forstbehörde errichteten oder genehmigten und entsprechend gekennzeichneten 
Anlage das Anzünden oder Unterhalten eines Feuers oder die Benutzung eines Grillgerätes sowie 
das Lagern von leicht entzündlichen Stoffen nicht zulässig: Die Forstbehörde kann auf Antrag eine 
Befreiung von dem Verbot erteilen (§ 47 (1) LFoG). Der Satz gilt u.a. nicht für Personen, die auf 
Grund sonstiger Vorschriften zulässige oder behördliche angeordnete oder genehmigte 
Maßnahmen durchführen. (§ 47 (2) Nr. 2 LFoG) 

8 Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 
• Verwendung von insektenverträglichen Leuchtmitteln mit einem eingeschränkten

Spektralbereich (Spektralbereich 570 bis 630 nm), z.B. warmweiße LED (3000-2700 K).
• Verwendung geschlossener nach unten ausgerichteter Lampentypen mit einer

Lichtabschirmung (Abblendung) nach oben und zur Seite.
• Begrenzung der Leuchtpunkthöhe auf das unbedingt erforderliche Maß. Vorzugsweise sind

mehrere schwächere, niedrig angebrachte Lichtquellen zu verwenden als wenige hohe, aber
dafür stärkere Lichtquellen.

• Bei der Installation von Lichtquellen sind abschirmende Wirkungen von Gebäuden, Mauern
usw. zu berücksichtigen und zur Vermeidung von Abstrahlungen ggf. in Richtung umliegender
Dunkelräume zu nutzen.

• Bei der Installation von Lichtquellen sind auch reflektierende Wirkungen baulicher Anlagen
(Gebäude, Mauern etc.) zu berücksichtigen. Eine intensive indirekte Beleuchtung ggf. in
Richtung von Dunkelräumen durch eine helle Rückstrahlung angestrahlter Objekte ist durch
ein angepasstes Beleuchtungsmanagement / Auswahl von Standorten, Technik, Anordnung
o.ä. zu vermeiden.

9 Lichtarme Dunkelräume 
(Die Bereiche sind in der Abbildung orange schraffiert. Das Plangebiet ist grau umrandet.) 

10 Möglichkeit der Einsichtnahme 
Die im Zusammenhang mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten Vorschriften 
(Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Normen, VDI-Richtlinien und sonstige Regelwerke) sowie 
Gutachten können bei der Stadt Gescher während der Dienststunden eingesehen werden.  

11 Datenmaterial 
Der Bebauungsplan wurde auf einer grafischen Datenverarbeitungsanlage erstellt. Digitale 
Kartengrundlage, Format: ALKIS-NAS, UTM 32, Gemarkung: Gescher, Flur: 12, Flurstück u.a. 52, 
Quelle: Bezirksregierung Köln, Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt geeignet. Es besteht 
keine Gewähr für Maßhaftigkeit. Bei Vermessung sind etwaige Differenzen auszugleichen. 

12 Umweltrelevante Fachuntersuchungen 
Im Zusammenhang mit der Aufstellung dieses Planes wurden die folgenden umweltrelevanten 
Fachuntersuchungen erstellt: 

• Artenschutzrechtliche Prüfung (Stufe I und Stufe II) zur Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 94 „Schultenrott“ Gemarkung Gescher, Flur: 12, Flurstücke 52-56, 206-211. Stand:
September 2019, Ergänzung 13.05.2020, Bearbeitung: Feldbiologe/Ökologe Friedrich
Pfeifer. Heideveldweg 21, Overdinkel/NL

• Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 94 „Schultenrott“, Projektnummer
4418.1, Stand: 02.07.2020. Bearbeitung: Wenker & Gesing GmbH, Gartenstraße 8, 48599
Gronau

Die vorgenannten Fachgutachten können an folgendem Ort während der Dienstzeiten eingesehen 
werden: Stadt Gescher, Fachdienst 2 – Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt, Marktplatz 1, 
48712 Gescher 
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(Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), geändert 
durch Verordnung vom 5. November 2015 (GV. NRW. S. 741), in Kraft getreten am 
21. November 2015

§ 1 der Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches vom 7. Juli 1987 (GV. NRW. S. 220),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. August 2018 (GV. NRW. S. 468)

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Denkmalschutzgesetz - DSchG) vom 11. März 1980, geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
15 .November 2016 (GV. NRW. S. 934), in Kraft getreten am 25. November 2016 

Hauptsatzung der Stadt Gescher vom 17. Dezember 2009 zuletzt geändert durch 6. Änderungs-
satzung durch Ratsbeschluss vom 19. Dezember 2018, in Kraft getreten am 12. Januar 2019 

in den zurzeit geltenden Fassungen zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 

Pflanzempfehlung 

Botanischer Name Deutscher Name 

Bäume II. Ordnung (selten höher als 15 m) 
Acer campestre Feld-Ahorn 
Betula pendula Sand-Birke 
Carpinus betulus Hainbuche 
Prunus padus Gewöhnliche Traubenkirsche 
Salix caprea Sal-Weide 
Sorbus aria Mehlbeere 
Carataegus lavallei carrierii Lederblättriger Weißdorn / Apfeldorn 
Sorbus torminalis Elsbeere 
Obstgehölze: 
Apfel, Birne, Sauerkirsche, Pflaume, Walnuss u. a. 
Wildobstgehölze: 
Malus sylvestris Wildapfel 
Pyrus pyrasler Wildbirne 

KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE (H) 
(§ 9 Abs. 5 BauGB und § 9 Abs. 6 BauGB)

1 Kampfmittel 
Die Luftbildauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Westfalen-Lippe vom 27.11.2019
ergab, dass sich ein konkreter Verdacht auf eine Kampfmittelbelastung im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 94 „Schultenrott“ nicht ergeben hat. 

Es kann keine Garantie für die Freiheit von Kampfmitteln gegeben werden. Bei der Durchführung 
aller bodeneingreifenden Bauarbeiten ist Vorsicht geboten. Bei Munitionsfunden, bei Erdaushub mit 
außergewöhnlicher Verfärbung oder bei verdächtigen Gegenständen sind die Arbeiten sofort 
einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die Ordnungsbehörde der 
Stadt Gescher oder die Polizei zu verständigen. 

2 Leitungsschutz 
Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das dargestellte Baugelände frei von 
unterirdischen Leitungen ist. Alle Arbeiten in der Nähe von Ver- und Entsorgungsleitungen sind mit 
besonderer Sorgfalt auszuführen. Bei Strom- und Gasleitungen besteht Lebensgefahr. Vor Beginn 
der Bauarbeiten ist die Linienführung zu beachten und Kontakt mit dem jeweiligen Versorger 
aufzunehmen. Die Versorgungsunternehmen übernehmen keinerlei Haftungen für irgendwelche 
Schäden oder Unfälle, die mit den durchzuführenden Maßnahmen in Verbindung stehen. Leitungen 
von Wasserversorgungsanlagen sind von allen störenden Einflüssen freizuhalten. Das DVWG 
Arbeitsblatt GW 125 – Anpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen ist zu 
beachten. 

3 Niederschlagswasserentwässerung 
Grundlage für die Beseitigung von Niederschlagswasser ist der § 44 des Wassergesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG). 

4 Boden- und Bodendenkmalschutz 
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung 
oder Änderung von baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu 
schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später 
wieder einzubauen. 

Bei Bodeneingriffen ist folgendes zu berücksichtigen: 
• Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für

Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde, Referat
Paläontologie, Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen.

• Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Einzelfunde, aber auch
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) sind der Gemeinde als
Untere Denkmalbehörde und der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster (Tel.
0251/591 8911) unverzüglich zu melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 15
und 16 DSchG).

• Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten der betroffenen
Grundstücke zu gestatten, um ggf. archäologische und/oder paläontologische Untersuchungen
durchführen zu können (§ 28 DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der
Untersuchungen freizuhalten.

VERFAHRENSÜBERSICHT 

Dieser Bebauungsplan ist im beschleunigten Verfahren unter Einbeziehung von Außenbereichsflächen
nach § 13b BauGB i. V. m. § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB 
aufgestellt worden. Die Bekanntmachung nach § 2 (1) Satz 2 BauGB enthält einen entsprechenden 
Hinweis (§ 13a (3) Satz 1 Nr. 1 BauGB). 

Der Ausschuss für Bauen, Planen und Stadtentwicklung der Stadt hat am 27.11.2019 beschlossen, 
diesen Bebauungsplan aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss ist am 01.08.2020 gem. § 2 (1) Satz 2 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden.  

Die Bezirksplanungsbehörde wurde per E-Mail vom 31.07.2020 am Verfahren beteiligt.  

Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB ist gem. § 13b i. V. 
m. § 13a (2) Nr. 1 i. V. m. § 13 (2) Satz 1 Nr. 1 BauGB abgesehen worden. Die Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 13a (3) Satz 1 Nr. 2 BauGB ist gleichzeitig mit dem Verfahren nach § 3 (2) BauGB 
durchgeführt worden. Die Bekanntmachung nach § 3 (2) BauGB enthält einen entsprechenden Hinweis.

Der Ausschuss für Bauen, Planen und Stadtentwicklung der Stadt Gescher hat am 01.07.2020 den 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 94 „Schultenrott“ mit dem Begründungsentwurf gebilligt und zur öf-
fentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB bestimmt. 

Der Entwurf dieses Bebauungsplans hat mit der Begründung in der Zeit vom 11.08.2020 bis einschließ-
lich 11.09.2020 öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung sind am 01.08.2020 ortsüblich 
bekannt gemacht worden. In dieser Bekanntmachung ist darauf hingewiesen worden, dass von der 
Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB abgesehen wird, dass Stellungnahmen während der Auslegungs-
frist abgegeben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 
47 VwGO unzulässig ist, wenn die den Antrag stellenden Person nur Einwendungen geltend macht, die 
sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend 
machen können. Die nach § 4 (2) BauGB berührten Behörden und sonstigen Träger öffentliche Belange
sind von der Auslegung mit Schreiben vom 03.08.2020 benachrichtigt worden. Die Bekanntmachung 
und die Unterlagen waren auf der Homepage der Stadt Gescher unter der der Adresse www.gescher.de
Rubrik Bauen und Planen, Aktuelle Bauleitverfahren und über das Landesportal unter der Adresse
www.uvp.nrw.de abrufbar.  

Der Rat der Stadt Gescher hat am 28.10.2020 gem. § 3 (2) Satz 4 BauGB die fristgemäß vorgebrach-
ten Anregungen geprüft und den Bebauungsplan Nr. 94 „Schultenrott“ in Kenntnis der Begründung 
gem. § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. 

Gescher, den ............................. 

……………………………….. 
(Anne Kortüm) 

Bürgermeisterin 

Der Beschluss über diesen Bebauungsplan ist am ................................. gem. § 10 (3) Satz 1 BauGB 
ortsüblich bekanntgemacht worden. In dieser Bekanntmachung ist gem. § 10 (3) Satz 3 BauGB darauf 
hingewiesen worden, wo der Bebauungsplan mit der Begründung eingesehen werden kann. In dieser 
Bekanntmachung ist ebenfalls auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 und (4) BauGB, des § 215 
(1) BauGB sowie auf die Vorschriften des § 7 (6) GO NRW hingewiesen worden.

Mit der erfolgten Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan gem. § 10 (3) Satz 4 BauGB in Kraft ge-
treten. 

Gescher, den ............................. 

……………………………….. 
(Anne Kortüm) 

Bürgermeisterin 

Die Plangrundlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung vom 
18. Dezember 1990. Katasterstand: April 2020

Borken, den 02.11.2020 

gez. Unterschrift 
………………………………. 

(M. Wülfing) 
Öffentl. best. Verm.-Ing. 

Zweckbestimmung bzw. Anlagen und Einrichtungen 
Regenwasserrückhaltebecken (Vorklärungsanlagen für Niederschlagswasser 
und Löschwasserbecken sind zulässig.) 

GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB 
Grünflächen (Private Grünflächen erhalten den Zusatz „p“ und öffentliche 
Grünflächen den Zusatz „ö“) 

ö/p 

Der Grenzverlauf zwischen öffentlicher und privater Grünfläche für das 
Gewässerflurstück Gemarkung Gescher, Flur 12, Flurstück 124 wird durch 
Vermessung nach dem Vermessungs- und Katastergesetz während der 
Umsetzung des Bebauungsplanes bestimmt und durch Abmarkung in der 
Örtlichkeit gekennzeichnet. 

Zweckbestimmung 
Städtebauliches Grün (Hecke, Entwässerungsgraben, Spielfläche, Bänke, 
Verkehrsgrün, Verkehrsschilder etc…) 

Gewässer- 
randstreifen Gewässerrandstreifen – s. TF Nr. 8

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT; DEN 
HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES 
gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB 

Wasserflächen 
(Die Renatierungsdetailplanung kann sich noch vor der Umsetzung ändern, 
weswegen hier auch Gewässerrandstreifen teilweise enthalten sind.) 

FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN SOWIE BINDUNGEN FÜR BEFPLANZUNGEN UND DIE ERHALTUNG VON 
BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN SOWIE VON GEWÄSSERN  
gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB 

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Vorgartenbereich – s. TF Nr. 6.1

Bäume – s. TF Nr. 6.2

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von 
Gewässern und Entwässerungsgräben 

Wurzel-/Kronenbereich – s. TF Nr. 5.3

Bäume 

SONSTIGE PLANZEICHEN 
Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetzes gem. § 9 (1) Nr. 24 und (4) BauGB – s. TF Nr. 7 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs gem. § 9 (7) BauGB 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen und Maße (z.B. § 1 (4), § 16 (5) 
BauNVO) 

Parallele z.B. 3,0 Maßzahl in Metern (m) 

Bemaßung z.B. 3,0 Maßzahl in Metern (m) 

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN (ZF) 

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO 

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) – s. TF Nr. 1

2 Wo maximal 2 Wohneinheiten je Einzelhaus und je Doppelhaushälfte 

 6 Wo maximal 6 Wohneinheiten je Einzelhaus und  
maximal 3 Wohneinheiten je Doppelhaushälfte 

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 BauNVO 

0,4 Grundflächenzahl – als Höchstmaß 

Geschossflächenzahl – als Höchstmaß 

II Zahl der Vollgeschosse – als Höchstmaß 

max. GH Gebäudehöhe – als Höchstgrenze in Meter (m) – s. TF Nr. 4

uBH unterer Bezugspunkt für die Berechnung der Gebäudehöhe 
– in Meter (m) bezogen auf Normalhöhennull (NHN)

BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, 
§§ 22, 23 BauNVO

o offene Bauweise

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB 

Straßenverkehrsflächen 

Straßenbegrenzungslinie 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

Zweckbestimmung 

Öffentliche Parkfläche 

Verkehrsgrünfläche 

Fuß- und Radweg 

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND DIE 
ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN; ANLAGEN, EINRICHTUNGEN UND 
SONSTIGE MAßNAHMEN, DIE DEM KLIMAWANDEL ENTGEGENWIRKEN  
gem. § 9 (1) Nr. 12, 14 BauGB 

Umgrenzung von Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung 
und die Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen 

Beglaubigung 

Die Übereinstimmung dieser Abschrift mit der mir vorliegenden Urschrift wird hiermit beglaubigt. 

Gescher, den....................... 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag 

.......................................... 

19.März 2021

gez.Anne Kortüm

31.März 2021

14.April 2021
gez.Anne Kortüm

gez. M. Wülfing




